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14.3 Bei Stimmengleichheit bei einer Abstimmung im Ausschuss, dem 
der Vorsitzende des Aufsichtsrats angehört, gibt die Stimme des Vor-
sitzenden – aber nicht die des stellvertretenden Vorsitzenden – den 
Ausschlag.  

14.4 § 13.8 findet entsprechende Anwendung.  

14.5 Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung. 

§ 15 
VERGÜTUNG  

15.1 Jedes Aufsichtsratsmitglied erhält eine feste jährliche Vergütung in 
Höhe von EUR 25.000,00, die nach Ablauf der Hauptversammlung für 
das betreffende Geschäftsjahr fällig wird.  

15.2 Die feste Vergütung gemäß § 15.1erhöht sich um einen zusätzlichen 
Jahresfestbetrag von (i) EUR 25.000,00 für den Vorsitzenden des Auf-
sichtsrats, (ii) EUR 12.500,00 für den stellvertretenden Vorsitzenden 
des Aufsichtsrats, (iii) EUR 10.000,00 für den jeweiligen Vorsitzenden 
eines Ausschusses und (iv) EUR 5.000,00 für jedes Mitglied eines 
Ausschusses. Maßgebliche Ausschüsse im Sinne dieses § 15.2 sind 
der Personalausschuss, der Prüfungsausschuss und der Nachhal-
tigkeitsausschuss. 

15.3 Ein Aufsichtsratsmitglied, das nur während eines Teils eines Ge-
schäftsjahres tätig ist, erhält eine zeitanteilige Vergütung berechnet 
nach der auf vollen Monaten bestimmten Tätigkeitsdauer.  

15.4 Ein Aufsichtsratsmitglied hat Anspruch auf Ersatz sämtlicher ange-
messener Spesen, die im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit als 
Aufsichtsratsmitglied anfallen (einschließlich darauf entfallender 
Steuern). 

15.5 Die Gesellschaft kann eine D&O-Versicherung zugunsten von Auf-
sichtsratsmitgliedern schließen. 

§ 16 
ZUSTIMMUNGSBEDÜRFTIGE GESCHÄFTE  

16.1 Der Vorstand darf die folgenden Maßnahmen und Geschäfte nur mit 
vorheriger Zustimmung des Aufsichtsrats vornehmen:  

i) die Verabschiedung von Geschäftsplänen der Gesellschaft 
und des PUMA-Konzerns sowie der Mittelfristplanung und 
des Jahresbudgets der Gesellschaft und des PUMA-Kon-
zerns; 


